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Beilage M Me. 113 der Karlsruher Zeitung .
Samstag, 26 . April 18SO .

Badischer Landtag.
* Karlsruhe , 24 . April . 12 . öffentliche Sitzung der

Ersten Kammer . (Ausführlicher Berichts
Gutsbesitzer Freiherr Ferdinand v . Bodman erstattet

namens der Kommission für Justiz und Verwaltung Be¬
richt über den Gesetzentwurf betr . die Versicherung der
Rindviehbestände.

Der Berichterstatter führt aus , daß gegenüber
cinem Gesetzesvorschlag , welcher in die Versicherungs -
chätigkeit eingreife , es sich zunächst fragen müsse , ob es
überhaupt Aufgabe des Staates sei , auf diesem Gebiet
einzugreifen , wie weit ein solcher Eingriff gerechtfertigt
sei und namentlich ob die Verwendung staatlicher Mittel
zu diesem Zweck gerechtfertigt werden könne. Würden
diese Fragen bejaht , so komme weiter in Betracht , ob
gerade der gegenwärtige Zeitpunkt, in welchem noch nicht
abzusehen sei , von welcher Tragweite die Reichsgesetze
über Kranken- , Unfall-, Alters- und Jnvaliditätsversiche-
rung der Arbeiter für die Landwirthschaft sein werden,
dazu geeignet sei, die Frage der Viehversicherung auf dem
Wege der Gesetzgebung ihrer Lösung entgegenzuführen .
Die Entscheidung dieser Fragen hänge ab von der volks-
wirthschaftlichen und sozialpolitischen Bedeutung der Vieh¬
versicherung . Im allgemeinen könne ein Einschreiten des
Staats auf diesem Gebiet allerdings nur bezüglich der
Seuchengefahr als gerechtfertigt erscheinen, da hier Massen¬
verluste zu bekämpfen , die Thierseuchen auch zum Theil
auf Menschen übertragbar seien und daher die Allgemein¬
heit berühren. Bezüglich der Einzelschäden dagegen könne
ein Eingreifen des Staates unh ein Verwenden von
Staatsmitteln nur da gerechtfertigt erscheinen, wo der durch
dieselben bewirkte volkswirthschaftliche Schaden ein sehr
hoher und die Schultern, welche denselben zu tragen hätten,
zu schwach seien. Diese Voraussetzungen träfen aber bei
uns zu . Nachdem daher in den Jahren 1879 und 1880
durch Reichs - und Landesgesetz eine Versicherung gegen
die wichtigsten Thierseuchen eingeführt wurde , bezwecke
nunmehr der vorliegende Entwurf eine Versicherung auch
gegen Einzelschäden. Der Gesetzentwurf bedeute den end¬
lichen Abschluß eines schon Jahrzehnte lang währenden
Strebens der landwirthschaftlichen Kreise, zu einer gedeih¬
lichen Regelung dieses Gegenstands zu gelangen, er wurzle
in der durch die Erfahrung bestätigten Erkenntniß , daß
die Einzelnen ohne Mitwirkung des Staats zu einer
zweckmäßigen Ordnung der Viehversicherung zu schwach
seien . Redner berührt unter Bezugnahme auf den Kom-
mrfsionsbericht kurz die Geschichte der Viehversicherung
und der bezüglichen Bestrebungen im Großherzogthum .
Nachdem nun die Regierung aus den vielfachen Versuchen
und Vorschlägen die Gewißheit erlangt hatte , daß der
Staat die Lösung , die den Einzelnen unmöglich war,
versuchen müsse , seien 2 Systeme, nämlich die allgemeine
Zwangsversicherung im Anschluß an die bestehende Seuchen¬
gesetzgebung und der Anschluß an die bestehenden Qrts-
viehversicherungsvereine in Frage gekommen.

Der Entwurf habe nun , nach Ansicht, der Kommission
mit Recht , von der Zwangsversicherung Abstand ge¬
nommen, nachdem ein auf der Grundlage der Seuchen¬
gesetze ausgearbeitetes Projekt im Jahre 1881 infolge
der Abneigung der Betheiligten gegen jeden Zwang fallen
gelassen werden mußte. Ein weiterer Grund gegen die
allgemeine Zwangsversicherung sei wohl auch darin ge¬
funden worden, daß die Einführung einer solchen Ver¬
sicherung eine nicht unbeträchtliche Prämie, nämlich 95 Pf.
auf den Kopf Rindvieh , erfordert haben würde, während
die Beiträge der Viehbesitzer für die Entschädigungen auf
Grund der Seuchengesetze von 1879 und 1880 sich für
das Thierhaupt nur auf 5 Pf. beliefen . Eine weitere ,
nicht unbeträchtliche Erhöhung der Kosten würde die un¬
umgänglich nothwendige Einführung einer strengen Kon-
trole bedingt haben . Unter diesen Verhältnissen müsse
es für richtiger erachtet werden, die Viehversicherung auf
der Grundlage des freiwilligenBeitritts der Interessenten
zu regeln , wie dies der Entwurf thue, dessen System auf
der Grundlage freiwilliger Ortsvereine aufgebaut sei,
der aber dabei die Hauptschwäche derartiger örtlicher
Versicherungsanstalten, daß sie nämlich gegen größere
Schäden zu wenig Widerstandskraft besäßen , vermeide ,
indem er den einzelnen Ortsvereinen eine zweckmäßige
Rückversicherung bei dem Landesverband gewähre. Dieser
Landesverband, der den größten Theil der sonst den Orts¬
vereinen zur Last bleibenden Entschädigungsbeträge auf¬
bringe , werde innerhalb der einzelnen Landestheile eine
zewifse Ausgleichung herbeiführen und dadurch den Orts¬
vereinen di« Lebensfähigkeit garantiren. Freilich sei ein
solcher Rückversicherungsverband nur möglich bei einer
gewissen Stabilität der Ortsvereine und es müsse deßhalb
der Austritt der Ortsvereine beschränkt , auch hinsichtlich
der versicherungstechnischenBestimmungen in den einzelnen
Ortsvereinen Uebereinstimmung herbeigeführt werden .
Bon weiteren Beschränkungen der Ortsvereine, als den»
Migen , die die Errichtung des Landesverbands bedinge,
sehe der Entwurf ab . Daß derselbe die Ortsvereine als
Gemeindeanstalten organisire , beruhe auf der Erfahrung,
daß im andern Fall leicht Kollisionen zwischen den Ver¬
eins- und den Ortsvorständen eintreten, die das Gedeihen
derartiger Versicherungsanstalten schon vielfach in Frage
gestellt hätten . Trotzdem die Ortsvereine Gemeindean¬
stalten seien, habe der Entwurf dadurch, daß er den

Versicherungsanstalten Korporationsrechte beilege, eine Ver¬
mischung des Gemeindevermögens mit dem des Versiche¬
rungsvereins ausgeschlossen.

Bezüglich der Frage, welche Schäden versichert werden
sollten , seien in dem andern Hohen Hause Meinungs¬
verschiedenheiten hervorgetreten , indem dort von einer
Seite beantragt wurde , die Versicherung auf die umge¬
standenen Thiere zu beschränken , während der Regie¬
rungsentwurf eine Entschädigung auch für nothgeschlach-
tete Thiere gewähren wolle . Es sei aber nicht zu ver¬
kennen , daß auch bei der Beschränkung der Entschädigung
auf die umgestandenen Thiere zum Zweck der Kontrole
eine sehr kostspielige Organisation nöthig fallen werde,
während anderseits eine erhebliche Minderung der Prä¬
mie durch diese Beschränkung nach den angestellten Be¬
rechnungen nicht erzielt werden würde . Es sei deshalb
jedenfalls richtiger, weiter zu gehen , und auch für die
nothgeschlachtetenThiere eine Entschädigung zu gewähren ,
um so mehr , als auch für diese Ausdehnung die sozial¬
politischen Gründe , welche für eine staatliche Viehver¬
sicherung überhaupt sprechen , in vollem Maße zuträfen .
Denn auch die Fälle der Nothschlachtung seien für den
kleinen Landwirth sehr drückend und nicht selten Ursache
seines Ruins . Die Bedürfnißfrage einer staatlichen
Viehtzersicherung lasse sich freilich von zwei Gesichtspunk¬
ten aus beurtheilen , nämlich vom Standpunkt der
Großbesitzer und dem der kleinen Besitzer. Für den
letzteren stehe bei Verlusten in seiner Wirtschaft wegen
der nahe liegenden Gefahr wucherlicher Ausbeutung die
wirtschaftliche Selbständigkeit in Frage und darin finde
auch das Eingreifen des Staats seine Rechtfertigung .
Der Großbesitzer versichere die Schäden bei sich selbst
und werde höchstens durch Massenverluste, für welche die
Seuchengesetzgebung eine teilweise Entschädigung ge¬
währe , empfindlich betroffen; sein Interesse gehe daher
lediglich auf eine Ausdehnung der bestehenden Seuchen¬
gesetze . Wenn gleichwohl schon früher auch aus Kreisen
der Großbesitzer der Gedanke einer staatlichen Viehver¬
sicherung Förderung gesunden habe, so beruhe dies einer¬
seits auf der Erwägung, daß eine solche Versicherung ,
namentlich bei der im Entwurf beabsichtigten Regelung,
im ganzen den größeren Besitzern keine größere Last
auserlege , als der Aufwand bei der Selbstversicherung
sei, andererseits aber auf der Solidarität der beiderseiti¬
gen Interessen und dem Grundsatz des uoblesss obliM,
der gerade in diesem Hohen Hause schon mehrfach bei
andern Anlässen Anerkennung gefunden habe.

In einem Punkt habe der Beschluß der Hohen Zweiten
Kammer eine wesentliche Umgestaltung erfahren , nämlich
bezüglich des Reservefonds . Während der Regierungs¬
entwurf von einem Reservefond des Landesverbandsganz
absehe , habe das Hohe andere Haus einen solchen zur
Regulirung der Schwankungen der einzelnen Jahre für
notwendig erachtet . Die Kommission habe sich dieser
Ansicht vollständig angeschlossen , und sowohl den Re¬
servefond als auch die Höhe des Staatszuschusseszu dem¬
selben nicht beanstandet, da hier eine gewisse Vorsicht
immerhin geboten sei. Dagegen habe die Kommission
geglaubt , die Mitwirkung der Versicherten bei der Auf¬
stellung des Reservefonds und die Aufsichtsrechte der
Großh . Regierung bezüglich desselben zu erweitern .

Hierauf wird in die Generaldiskussion eingetreten und
es ergreift das Wort

Frhr. v . Hornstein : Einleitend erwähnt Redner , daß
schon am Schluß des auch im klebrigen als vortrefflich
anzuerkennenden Kommissionsberichts die Stellung , welche
er dem vorliegenden Gesetzentwurf gegenüber glaube ein¬
nehmen zu müssen , deutlich ausgesprochen sei. Gleichwohl
sehe er sich veranlaßt , seinen Standpunkt näher darzu¬
legen . Zunächst müsse er die in dem andern Hohen Hause
bei den Debatten hervorgetretene Ansicht , als ob er der
Verfasser eines in der „Konstanzer Zeitung" anonym er¬
schienenen Artikels sei , entschieden zurückweisen , da er
jederzeit offen für das eingetreten sei , was er für richtig
gehalten habe , wenn er auch mit dem Inhalt jenes Ar¬
tikels sich einverstanden erklären könne .

Sodann erinnert Redner daran, daß er sich schon seit
20 Jahren mit dieser Frage prkvatim und öffentlich be¬
schäftigt habe , daß er seit 17 Jahren Vorstand des Orts-
Viehversicherungsvereins seiner Heimathsgemeinde sei, da¬
her auf diesem Gebiet nicht als Neuling gelten könne.
Der großen Verantwortung , die er durch seine ablehnende
Haltung gegenüber dem Entwurf auf sich lade, sei er sich
wohl bewußt. Seine Stellung im öffentlichen Leben
beruhe auf dem Vertrauen des Bauernstandes; wenn
er daher zugeben müßte , daß der Entwurf auch nur
einigermaßen dem Bauernstand nützlich werden könnte,
würde er gewiß nicht dieses Vertrauen der bäuerlichen
Bevölkerung durch seine Stellungnahme gegen den Ent¬
wurf aufs Spiel setzen. Die Ueberzeugung , daß der
Bauernstand dieses Gesetz nicht tragen könne, zwinge ihn
jedoch, sich gegen den Entwurf auszusprechen.

Der Entwurf sei einmal auf einer durchaus falschen
Basis aufgebaut und anderseits bürde er dem Bauern¬
stand zu große Lasten auf .

Die Basis des Gesetzes seien die Ortsviehversicherungs¬
vereine , diese seien aber nicht lebensfähig ; allerdings
nicht , wie in der Regierungsbegründung ausgeführt sei,
wegen der Schwankungen der Berlustfälle in den einzel¬
nen Jahren, auch nicht wegen der Unfähigkeit der Leiter ,

sondern einmal , weil die großen Landwirthe denselben
nicht beitreten , sodann weil dem Betrug Thür und Thor
geöffnet sei, ferner weil stets Mißtrauen gegen die Lei¬
tung bestehe, endlich well der finanzielle Druck für die
Mitglieder zu schwer sei . Keiner dieser Gründe werde
durch die Regierungsvorlage beseitigt. Die großen Land¬
wirthe würden nach wie vor sich fern halten, jedenfalls
eine Majorisirung zu verhüten wissen. Betrug und Miß¬
bräuche würden nicht nur nicht vermindert, sondern sogar
vermehrt . Denn wenn hinter den Ortsvereinen ein Lan¬
desverband stehe , der für den Schaden aufzukommen habe,
werde es den Vorstehern der Ortsvereine noch weniger
als bisher möglich sein, ungerechten Ansprüchen der Mit¬
glieder entgegenzutreten . Die finanziellen Leistungen der
Mitglieder würden jedenfalls in Zukunft höhere sein als
sie bisher waren , da nirgends ein Grund für deren Min¬
derung ersichtlich sei . Jedenfalls würden sich dieselben
höher gestalten , als in der Regierungsbegründung ange¬
nommen sei . Der Durchschnittspreis von 216 M . für
ein Thier, mit welchem die Regierungsbegründung rechne ,
sei unter den heutigen Verhältnissen, wo namentlich auch
der Zuchtwerth in Betracht komme, viel zu nieder, der¬
selbe müsse etwa auf den doppelten Betrag bemessen
werden .

Sodann sei auch die Zahl der Entschädigungsfälle in der
Begründung zu nieder gegriffen, deren Zahl müsse ebenfalls
etwa doppelt so hoch angenommen werden. Die Statistik,
auf welche sich die Regierungsbegründung stütze , könne nicht
als zuverlässig gelten, da sie auf den Verzeichnissen der
Fleischbeschauer beruhe. Die Fleischbeschau sei aber zwi¬
schen den Fleischbeschauern und den Thierärzten getheilt ,
schon deshalb könnten die Listen der Fleischbeschauer nicht
richtig sein. Auch werde zur Vermeidung der Kosten der
Fleischbeschau , die seitens der Gemeinde wieder von den
betreffenden Viehbesitzern eingezogen würden , der Kon¬
trole manches Thier absichtlich entzogen.

Ferner dürfe auch die Bestimmung des Entwurfs, wo¬
nach die Mitglieder des Ortsvereins gezwungen werden
können, das Fleisch nothgeschlachteter Thiere zu einem
durch den Vereinsvorstand zu bestimmenden Preis zu
übernehmen , hier nicht übersehen werden . Auch diese
Kosten seien den Prämien zuzuschlagen . Zugeben müsse
er, daß dieselbe Bestimmung sich auch in den Satzungen des
von ihm geleiteten Ortsviehversicherungsvereins finde .

Abgesehen von der schon erwähnten Erhöhung der Zahl
der Entschädigungsfälle würden auch die Entschädigungs¬
beträge nach dem Entwurf sich viel höher belaufen , als
dies bei den bestehenden Ortsvereinen der Fall sei, da
ja nicht bloß für den Fleischwerth, sondern für den wirk¬
lichen Werth entschädigt werden solle.

Auch würde sich eine weitere Erhöhung der Kosten
gegenüber dem jetzigen Aufwand daraus ergeben, daß
ohne Zweifel die Nachbarländer diese Viehversicherung
ausbeuten würden, was durch die im Entwurf so kurz
bemessene Karenzzeit erleichtert werde . Die Karenzzeit
müsse für aus dem Ausland eingeführte Thiere minde¬
stens auf s/2 Jahr, nicht auf 14 Tage festgesetzt werden.
— Auch die Kosten der zwei Nachschauen im Jahr seien
sehr erhebliche, da dieses umfangreiche Geschäft nicht als
Ehrenamt übertragen werden könne.

Aus alledem gehe hervor, daß der Aufwand gegenüber
den bestehenden Ortsviehversicherungsvereinen sich er¬
heblich erhöhen, keinesfalls aber eine Minderung erfahren
werde .

Die in der Regierungsbegründung hervorgehobene pro¬
phylaktische Bedeutung des Entwurfs hält Redner für
ganz illusorisch. Im Gegentheil glaube er , daß jetzt
schon in Fällen der Erkrankung eines Thiers eher ein
Arzt gerufen werde, als bei Erkrankungen der Menschen.
Wenn aber in Zukunft in allen Fällen eine ausreichende
Entschädigung gewährt werde, werde vielmehr gerade
deswegen die Beiziehung eines Thierarztes unterlassen
werden .

Der Ausschluß der Thiere über 12 Jahre verringere
allerdings die Zahl der Entschädigungsfälle; diese Be¬
stimmung sei aber in der Natur der Sache keineswegs
begründet , da es nach seinen Erfahrungen nicht mit der
Regierungsbegründungals richtig anerkannt werden könne,
daß das Halten älterer als 12jähriger Thiere unwirth -
schaftlich sei . Auch werde durch diese Bestimmung gerade
der Unbemittelte geschädigt , der oft gezwungen sei , ein
billiges älteres Thier zu kaufen .

Auch die Bestimmungen über den Ausschluß schlecht
genährter Thiere aus der Versicherung seien zu streng.
Aehnliche Bestimmungen bestünden zwar auch in seinem
Ortsverein , dort würden sie aber nicht angewendet.

Wenn dem Bauernstand geholfen werden solle , müsse
jedenfalls eine stärkere Belastung desselben vermieden
werden . Das in dieser Beziehung zweifellos vorhandene
Bedürfniß könne durch eine Ausdehnung der Seuchen¬
gesetzgebung auf Tuberkuloseund Perlsucht und Gewährung
einer Entschädigung nach Analogie üer Seuchengesetze für
alle Fälle der Ungenießbarkeit des Fleisches befriedigt
werden . Ein solches Vorgehen würde vielleicht bei den
Nachbarstaaten Nachahmung finden ; so lange das nicht
der Fall sei , müsse eine längere Karenzfrist eingeführt
werden . Bei diesem Vorschlag würde eine Schätzung
nur im Todesfall erforderlich sein und dadurch der Auf¬
wand erheblich verringert werden .



Redner weist sodann darauf hin, daß für den Entwurf
sich bis jetzt hauptsächlich die Bewohner des Unterlandes ,
wo man die Gefahren der Ortsversicherungsvereine eben
nicht kenne , ausgesprochen hätten , während im Oberland
nicht nur von der Bevölkerung , sondern auch von den
Thierärzten der Entwurf angefochten, eine Regelung nach
seinen Vorschlägen aber als zweckmäßig anerkannt worden
sei , und bittet schließlich die Großh . Regierung, diesen
Gesetzentwurf zurückzuziehen und in anderer Weise vor¬
zugehen. das Hohe Haus aber, den Entwurf abzulehnen .

Staatsminister vr . Turban hält es für nöthig , ohne
in diesem Augenblick in die Details einzugehen, gegenüber
der bitteren Kritik , welche Frhr. v . Hornstein an dem
Entwurf geübt habe, nur Einiges zu erwidern . Von dem
Herrn Vorredner sei beim Beginn seiner Ausführungen
der Trefflichkeit des Kommisfionsberichtes erwähnt und
damit dem Berichterstatter das ihm gebührende Lob ge¬
spendet worden, womit sich Redner nur durchaus einver¬
standen erklären könne . Aber sowohl in dem gedruckten
Kommissionsbericht wie in den heutigen Ausführungen des
Berichterstatters sei der Vorschlag der Großh . Regierung
als empfehlenswerth bezeichnet worden . Auch beträfen die
Abänderungsvorschläge der Kommission keineswegs die
grundlegenden Gedanken des Gesetzentwurfs .

Redner vermöge es daher nicht recht zusammen zu
reimen , wie der Herr Frhr . v . Hornstein den Kommis¬

sionsbericht als trefflich bezeichnet , den darin empfohlenen
Gesetzentwurf aber so schlecht gemacht habe , daß kein
guter Faden daran geblieben sei . Er dürfe versichern, daß
die Großh . Regierung bei Ausarbeitung des vorliegenden
Entwurfs nicht weniger Wohlwollen und Interesse für
den Bauernstand gehabt habe, als Frhr. v . Hornstein in
seiner Rede zu besitzen erklärt habe. Der Entwurf sei
das Ergebniß vielfacher und langer Berathungen und ein¬
gehender Studien ; derselbe sei nicht am grünen Tisch ent¬
standen, sondern beruhe auf den erhobenen Gutachten aus
Sachverständigenkreisen , auf vielfachen an die Regierung
herangetretenen Wünschen aus Interessentenkreisen , end¬
lich auf den zahlreichen und werthvollen bei früheren Ver¬
suchen gemachten Erfahrungen . Trotz der Ausführungen
des Vorredners hofft Redner , daß das Hohe Haus dem
Gesetzvorschlag Aufmerksamkeit schenken werde, die er
allerdings nicht verdienen würde, wenn die Ausstellungen
alle begründet wären . Auch sehe er sich im gegenwärtigen
Augenblick keineswegs veranlaßt, dem Wunsch des Vor¬
redners entsprechend , den Gesetzentwurf zurückzuziehen ,
vielmehr bitte er das Hohe Haus, der wohlwollenden Ab¬
sicht, von der die Großh . Regierung geleitet wurde , volle
Berücksichtigung zu schenken . Dem Freiherrn v . Hornstein
bleibe ja überlassen , die von ihm hervorgehobenen Ein¬
zelheiten bei der Spezialdiskussionzur Sprache zu bringen
nnd dort seine Anträge zu stellen.

Zum Schluß bittet Redner wiederholt das Hohe Haus
die Berathung in Unbefangenheit und in gerechter Wür¬
digung der Bestrebungen , von denen die Großh . Regie¬
rung geleitet wurde, fortzusetzen. (Schluß folgt .)

Verantwortlicher Redakteur : Wilhelm Harder in Karlsruhe .

« ogoa So» , reiner d-äiaek -r ^ tzjZZ - A lküHNiVKINtz
«enile »an rieh verlrreeaevo» an <Ael»r . j g

A M . Gladbach , 22. April . (In derGener aHH
sammlung der Gladbacher Feuerversicherungs -
gesellschaft ) wurde seitens des Vorstandes über den Rech,
nungsabschluß für das Jahr 1889 Bericht erstattet. Die Gesellschaft
hat mit einem Gewinne von 88386 M . 90 Pf . abgeschlossen
Davon entfallen 28 386 M . 90 Pf . zur Kapitalreserve und werden
S Proz . — 30 M . Pro Aktie als Dividende vertbeikt . Die
Prämieneinnahme betrug 3 586 547 M . 70 Pf . — 179482 M
90 Pf . mehr als 1888 . Die Schäden für eigene Rechnung bc^
trugen 1000 198 M . 80 Pf . ----- 213 735 M . 60 Pf . weniger als
1888. Die Prämienreserve beträgt 616 630 M . — 48,01 Pror
( 1888 : 630 188 M . 50 Pf . — 43,03 Proz . ) der Prämieneinnahme
für eigene Rechnung. Die prozentuale Steigerung liegt in de«
Fortfall zahlreicher kurzzeitiger Rückversicherungen , sowie in ver¬
mehrten Versicherungen mit Vorauszahlung . — Der Effektenbe-
stand ist um 152185 M . 90 Pf . zurückgegangen ; dagegen hat
sich der Hypothekenbekand um 265 000 M . gehoben , so daß sich
eine Steigerung der Werthanlagen um 112 814 M . 10 Pf . er¬
gibt. Außerdem ist das Jmmobilienkonto um 115 000 M . ge¬
stiegen . Im gegenwärtigen Jahre verläuft das Geschäft bis jetzt
normal .

— II Simk-, r « llldeu ii. W. — r Rmk., r Franc — so Pf. Frankfurter Kurse vom 24. April 1890. > Lira —
r-bel

.. I Pst . -- »o Simk.. I Dollar -- « Rmk-H
» Rmk. «» Pfg., 1 Marl Bau!» — l Rmk. «l>

GtaatSpaPiere .
Baden 4 Obligat . st. 102 .20

. 4 , M . 102 .80
- 4 Obl . v . 1886 M . 107 .50

Bayern 4 Oblig . M . 106 .10
Deutsch !. 4 ReichSanl. M . 107-10

. 37- 7, . M . 101 .40
Preußen ^ /, Tonsols M . 106.60

. 37- 7° ConsolS M . 101 .60
Wtbg . 47- Obl . V. 1879 M . 102 .70

, 4 Obl . v . 75/80 M . —
Oesterreich . 4 Goldrente st . 94 .30

. 47, Silberr . st. 7610

. 47, Papiere - st . 76 20
, bPapierr . v - 1881 86.50

Ungarn 4 Goldrente st. 87.80
Italien 5 Rente Fr .
57, Rumänische Reute
Rumänien 6 Obl . M .
Rußland 5 Obl . 1862 ^

. 5 Obl . v . 1v77 ^

. 5llOrientaul . PR - 69 80

. Tons . v. 1880 R . 95 .—

93.20
98 .50

104.-

Port . 47- Anl . V- 1888M . 94 -
. 3 Ausländ . Lstr . 6310

Serbien 5 Goldrente 84 .50
Schweden 4 M . 102 .40
Span . 4 Ausländ . Rente 73.30

S .-Amerik . 5Ärat .Goldanl . 86 .50
« ank -Aktieu.

4' /̂ Deutsche R .-Bank M . 138 .—
4 Badische Bank Thlr . 111 -
5 Basler Bankverein Fr . 146 70
4 Berlin . Handelges. M . 154 .10
4 Darmstädter Bank st. -
4 Deutsche Bank M . 157 40
4 Deutsche VereinSb. M . 110 .50
4 D .Unionb-M .65°/oE.M . 80. -
4 DiSk .-Kommand. Thlr . 211.90
5Oest . Kreditanstalt st. 2517,
4 Rhein . Kreditbank Thlr . 122 .10
4 D . Effekt - u . Wechsel-Bk.

40 7» einbezahlt Thlr . 124 40

Eisenbahn -Aktien.
Meckl . Frdr .-FranzM . 161 .20 5

47- Mälz , Max -Bahn st. 145.
4 Mälz . Nordbahn st. 117 .
4 Gotthardbah » Fr - 160 30
5 Böhm . West-Bahn fl.
5 Gal .Karl -Ludw .-B . st.
5 Oest.Ung.-St .-Bahn Fr
5 Oest.Süd -Bahn fl.
5 Oest .Nordwest st.
5 , , lut . ö . st.

at

277
164 -/4
1847,
997,

1737«
^ 1787»

enbahu-Prioritsiteu .
101404 Elisabeth steuerfei st.

5 Mähr . Grenz-Bahn st.
5 Oest.Nordwest-Gold-

Obl . M . 107.40
5 Oest.Nordw . lüt . L . st. 92.—
5 Oest-Nordw . lut . 8 . st. 90 .30
3 Raab -Oedenb.Ebenf .Gold

steuerfrei M . 69.50
4 Rudolf (Salzkgut ) i. Gold

steuerfrei M . 100 80
4 Vorarlberger

tal . gar . E .-B . kl. Fr . 57 .10
otthard IV Ser . Fr . 104 .40

4 » Fr . 103 20
4 Schweiz. Central Fr . 103 .40
5 Süd -Bahn Prior . st. 104 . —
3 Süd -Bahn Fr . 63 .sch
5 Oest.Staatsb .-Prior .Fr . 107 50
3dto . I- Vlll L . Fr . 82.50
3 Livor, lüt . 0,01 u . V2 Fr . 64 .70
5 Toscan . Central Fr . 102 .40
5 Weststc .Eisb .1880stfr .Fr . —
6 Southern Pacific ofC.llä 111.50

andbriefe .
75 40 4 Pr . B .-C .-A. V11-1X M . 100 .80

4 Preuh .Cent.-Bod .-Cred.
verl. ä 100 M . 101 .50

4 Rh . HyP. S . 43-46 M . 100 .10
37- dto. M . 96 .30

BerziuSliche Loose.
37- Preuß .Präm .Thlr . 100 -
4 Bayrische , 100144 40
4 Badische

3 Oldenburger
4 Oesterr . v . 1854 fl. 250 119 50
4 , v . 1860 st. 500 120 30!
4 Raab -Grazer Thlr . 100 104 70

Unverzinsliche Loose
per Stück.

Braunschw. Thlr . 20-Loose 105 . —
Oest. fl. 100-Loose v . 1864 —
Oesterr. Kreditloose ff. 100

von 1858 331 50
Ungar . Staatsloose fl . 100 248 —

lr . 40 131 .80 20 Fr .-St .
Souoereigns
Obligationen

st. — .—4 Mein .Pr .Pfdbr .

Ansbacher fl. 7-Loose 36 .90
Augsburger fl . 7-Loose 27.30
Freiburger Fr . 15-Loose 32 60
Mailänder Fr . 10-Loose 18 80
Meininger fl . 7-Loose 27 .30
Schweb. Thlr . 10-Loose 8130

Wechsel nnd Sorte ».
Paris kurz Fr . 100 80 .95
Wien kurz st. 100 171 .15
Amsterdam kurz st. 100 168 95" ' 1 Pf . St . 20 .36

4.18
100 14130 London kurz
100 131.50 !Dollars in

16. 18
20.29

ns » Jndnftri ».
Aktie«.

37- Freiburg Obl . (4 .—) —
3^ Karlsruher Obl . 90 so

„ innerei o . Zs . 124 .50
KarlSruh . Maschineuf. dto. 142 .—
Bad . Zuckers., ohne Zs . 95.—
37oDeutsch .Phön .207oEz. 219 .-
4 Rh . Hypoth .-Bank 507,

bez. Thlr . 126 —
Westereaeln Alkali 148 70
Hyp . Obl - d . Dortmund ,
llmon 111 50
Hyp . Anl . d . Oest. Alpin
MontaS 99 .80

4Rom ik - IV Lire 85 .20
Standesherrl . Anlehe « .

37z Ist . Isenbrg -Birst . M . 91.90
Reichsbank Discont . 4 7,
Franks. Bank DiScoat 4 7»

Tendenz : — .

» Ärgerliche Rechtspflege.
Konkursverfahren .

D .246 .2 . Nr . 5667 . Lahr . lieber
das Vermögen des Zimmermanns Josef
Roos von Lahr , z . Zt . an unbekann¬
ten Orten abwesend , wurde, da dessen
Zahlungsunfähigkeit anzunehmen ist,
auf Antrag mehrerer Gläubiger heute
am 19. April 1890 , Vormittags 10 Uhr,
das Konkursverfahren eröffnet.

Sparkassenrechner Th . Leser in Lahr
wird zum Konkursverwalter ernannt .

Konkursforderungen sind bis zum
1 . Juni 1890 bei dem Gerichte anzu-
meloen .

Es wird zur Beschlußfassungüber die
Wahl eines anderen Verwalters , sowie
über die Bestellung eines Gläubigeraus -
schufses und eintretendenfalls über die
in 8 120 der Konkursordnung bezeich¬
nten Gegenstände auf

Donnerstag den 8 . Mai 1890,
Vormittags 9 Uhr ,

und zur Prüfung der angemeldeten
Forderungen auf

Mittwoch den 11 . Juni 1890 ,
Vormittags 9 Uhr ,

vor Großh . Amtsgericht Lahr Termin
anberaumt .

Allen Personen , welche eine zur Kon¬
kursmassegehörigeSache in Besitz haben
oder zur Konkursmasse etwas schuldig
sind , wird aufgegeben , nichts an den
Gemeinschuldner zu verabfolgen oder zu
leisten , auch die Verpflichtung auferlegt,
von dem Besitze der Sache und von den
Forderungen , für welche sie aus der
Sache abgesonderte Befriedigung in
Anspruch nehmen , dem Konkursver¬
walter bis zum 20. Mai 1890 Anzeige
zu machen .

Lahr, den 20 . April 1890.
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :

Eggler .
D .284 . Nr . 3017 . Philippsburg .

Das Konkursverfahren über den Nach¬
laß des f- Fabrikarbeiters Kornel Kre -
mer von Wiesenthal wurde heute nach
erfolgter Abhaltung des Schlußtermins
aufgehoben. Philippsburg , 23 . April
1890 . DerGerichtsschrciber Gr . Amtsge¬
richts : Hersperger .

VermögeusabsouLeruugen.
D .274 . Nr . 4212 . Karlsruhe . Die

Ehefrau des Schreiners Conrad Frie¬
drich Keller hier , Albertine, geborene
Lamprecht, vertreten durch Rechtsanwalt
vr . L . Weill dahier, klagt gegen ihren
gen . Ehemann mit dem Anträge , sie für
berechtigt zu erklären, ihr Vermögen von
dem ihres Ehemannes abzusondern.

Termin zur Verhandlung des Rechts¬
streits vor Großh . Landgericht dahier,
Civilkammer I , ist bestimmt auf

Dienstag den 8. Juli 1890 ,
Vormittags 87r Uhr .

Dies wird hiermit zur Kenntniß-
nahme der Gläubiger bekannt gemacht .

Karlsruhe , den 21 . April 1890.
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Landgerichts:
Hott .

D .255 . Nr . 4191 Freiburg . Die
Ehefrau des Schreiners FriedrichWer¬
ber . Katharina , geborene Wenk in
Lörrach , hat gegen ihren Ehemann

Klage auf Vermögensabsonderung bei
der II - Civilkammer des Großh . Land¬
gerichts Freiburg erhoben und ist der
Termin zur Verhandlung dieser Klage
auf

Donnerstag den 29 . Mai d . I . ,
Vormittags 87s Uhr ,

bestimmt .
Freiburg , den 22 . April 1890 .

Der Gerichtsschreiber
des Großh - bad . Landgerichts:

Werrlein .
D .287 . Nr . 4244 . Konstanz . Die

Ehefrau des Martin Auer , Marie ,
geborne Harder von Biethingen, wurde
durch Urtheil Gr . LandgerichtsKonstanz
— Civilkammer 1 — vom Heutigen für
berechtigt erklärt, ihr Vermögen von dem¬
jenigen ihres Ehemannes abzusondern.

Konstanz, den 22 . April 1890.
Der GerichtsschreiberGr . Landgerichts:

Rieder .
Verschollenheitserklärung .

D .253 . 1 . Nr . 3937 . Dur lach .
Großh . Amtsgericht hier hat unterm
Heutigen verfügt:

Otto Karl Georg Fränkle von Kö¬
nigsbach wird, da die diesseitige Auffor¬
derung vom 11 . März 1889, Nr . 3116 ,
ergebnißlos war , für verschollen erklärt
und werden dessen muthmaßlicheErben ,
nämlich Daniel Fränkle von Königs¬
bach , die Christine , geb. Fränkle, Ehe¬
frau des Friedrich SlePpler in Mann¬
heim, Karoline , geb . Fränkle, Ehefrau
des Karl Bilger von Königsbach,
Katharina , geb . Fränkle, Ehefrau des
Josef Laux in Pforzheim , Elise, geb.
Fränkle , Ehefrau des Lithographen
Marx in Karlsruhe , in den Besitz
seines zurückgelassenen Vermögens gegen
Sicherheitsleistung eingesetzt.

Durlach , 22 . April 1890.
Gerichtsschreiber des Gr . Amtsgerichts :

Frank .
D .252 . 1 . Nr . 3927 . Kenzingen .

Das Großh . Amtsgericht Kenzingen
hat heute beschlossen:

Nachdem auf die diesseitige öffentliche
Aufforderung vom 2 . April 1889, Nr .
3301 , weder Leben noch Tod des Ver¬
mißten Pius Hämmerle von Hecklin¬
ien festgestellt werden konnte, wird der»
elbe hiermit für verschollen erklärt.

Kenzingen, den 22 . April 1890 .
Der Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts :

Nuß .
Bekanntmachung .

D .268 . Nr . 10,274 . Karlsruhe .
Die durch Beschluß des Großh . Amts¬
gerichts Karlsruhe vom 5 . November
1889, Nr . 31,353 , über Karl Weindel
in Karlsruhe ausgesprochene Verbei¬
ständung nach Maßgabe des L -R .S . 513
ist durch Beschluß Großh . Amtsgerichts
hier vom Heutigen wieder aufgehoben
worden .

Karlsruhe , den 9 . April 1890 .
Großh . bad . Amtsgericht.

E . Müller .
Erbeiuweisnnaeu .

D .212 .2. Nr . 5093 . Uebcrlingen .
Taglöhner August Stärk Witwe» Ka-
rolrne, geb. Zimmermann in Kippen¬
hausen, hat um Einweisung in Besitz
und Gewähr des Nachlasses ihres ver»
storbenen Ehemannes nachgesucht . Ein¬

sprachen sind binnen 6 Wochen dahier
vorzutragen . Uebcrlingen, den 19 . April
1890 . Gr . Amtsgericht. Der Gerichts¬
schreiber Baumann .

D .213.2. Nr . 6089. Tauberbi -
schofsheim . Die Witwe des Schaf¬
hirten Andreas Kleißner von Pülf -
ringen , Joscpha , geb . Münch , hat um
Einweisung in Besitz und Gewähr des
Nachlasses ihres verstorbenen Eheman¬
nes gebeten . >

Diesem Gesuche wird das Großh .
Amtsgericht Hierselbst entsprechen , wenn
nicht innerhalb 6 Wochen diesseits
Einsprache hiergegen erhoben wird.

Tauberbischofsheim, 10 . April 1890 .
Gerichtsschreiberei Gr . Amtsgerichts.

Lederte .
D .214 .2 . Nr . 6682 . Tauberbi -

schofsbeim . Die Witwe des Zim¬
mermanns Kilian Grünewald von
Wenkheim , Magdalena , geb. Schick,
hat um Einweisung in Besitz und Ge¬
währ des Nachlasses ihres am 17 . Ja¬
nuar 1890 daselbst verstorbenen Ehe¬
mannes gebeten .

Diesem Gesuche wird das Großh .
Amtsgericht Hierselbst entsprechen , wenn
nicht innerhalb 6 Wochen diesseits
Einsprache hiergegen erhoben wird.

Tauberbischofsheim, 18 . April 1890 .
GerichtsschrcibereidesGr . Amtsgerichts.

L e d e r l e .
D .257 . 1 . Nr . 4041 . Staufen . Die

Witwe des Steinhauermeisters Valen¬
tin Eckerl e in Pfaffenweiler , Stefanie ,
geb. Hank , hat um Einsetzung in die
Gewähr des Nachlasses ihres genann¬
ten verstorbenenEhemanns nachgesucht .

Diesem Gesuch wird entsprochen wer¬
den , wenn nicht binnen 4 Wochen
Einsprache dagegen erhoben wird.

Staufen , den 22 . April 1890.
Großh , bad . Amtsgericht.

Spiegelhalter .
Die Uebereinstimmung mit der Ur¬

schrift beurkundet
Der Gerichtsschrciber:

Dufner .
D .258 .1 . Nr . 4041 . Staufen . Die

Witwe des Schneidermeisters Gustav
Gfell in Grißheim , Crescentia , geb .
Brutschi , hat um Einsetzung in die
Gewähr des Nachlasses ihres genann¬
ten verstorbenen Ehemannes nachgesucht .

Diesem Gesuch wird entsprochen ,
werden , wenn nicht binnen 4 Wochen
Einsprache dagegen erhoben wird.

Staufen , den 22 . April 1890.
Großh . bad. Amtsgericht,

gez. Spiegelhalter .
Die Uebereinstimmung mit der Ur¬

schrift beurkundet !
Der Gerichtsschreiber !

Dufner .
Handelsregistereinträge.

, D . 126 . Nr . 4488 . Säckingen . Zu !
Ord .Z . 27 bes Genoffenschaftsregisters!

! — Landwirthschaftlicher Konsumverein
Nieder Hof mit unbeschränkter Haft¬

pflicht — wurde heute eingetragen:
In der Generalversammlung vom

! 23 . März d . I . wurde die Aufhebung
des früheren und die Aufstellung eines

i neuen Statuts beschlossen:
Gegenstand des Unternehmens:
1 . Gemeinschaftlicher Einkauf von

Verbrauchsstoffen und Gegenstän¬
den des landwirthschaftl. Betriebs ;

2 . gemeinschaftlicher Verkauf land¬
wirthschaftlicher Erzeugnisse.

Die von der Genossenschaft ausgehen¬
den öffentlichen Bekanntmachungen er¬
folgen unter der Firma der Genossen¬
schaft , gezeichnet von 2 Vorstandsmit¬
gliedern , die von dem Aufsichtsrath
ausgehendenunter Benennung desselben,
von dessen Vorsitzenden unterzeichnet, im
LandwirthschaftlichenWochenblatt.

Die Namen und der Wohnort der
Mitglieder des Vorstandes sind :

Bürgermeister Gerteis in Niederhof,
Vorsteher :

Gottlieb Lauber, Schreiner daselbst ,
Kassier ;

Hauptlehrer Bauer daselbst , Beisitzer ,
, dieser zugleich Stellvertreter des
? Vorstehers ;

Lukas Brutsche, Landwirth daselbst ,
Beisitzer .

Die Willenserklärung und Zeichnung
für die Genossenschaft erfolgt durch 2
Vorstandsmitglieder.

Die Zeichnung geschieht in der Weise,
daß die Zeichnenden zu der Firma der
Genossenschaft ihre Namensunterschrift
beifügen .

Säckingen, den 11 . April 1890 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Krebs .
D . 122 . Nr . 4217. Breiten . In

das Gesellschaftsregister wurde heute
eingetragen:

Zur Firma „ A . H . Rothschild " in
Breiten :

Der Theilhaber Abraham Rothschild
ist auf 1 . April 1890 aus der Gesell¬
schaft ausgetreten.

Am gleichen Tag ist als Theilhaber
in die Gesellschaft eingetreten: Kauf¬
mann Salomon Rothschild ledig in
Breiten.

Abraham Rothschild ist zum Proku¬
risten bestellt.

Breiten , den 9 . April 1890 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Schenk .
Strafrechtspflege .

Ladung .
D . 197,2 . Nr . 4438 . Karlsruhe .
1 . Küfer Jakob Deuchler , geboren

2. Februar 1859 zu Unteröwis-
heim , Amt Bruchsal,

2. Bauschlosser Maximilian Mül¬
ler . geboren 30 . Dezember 1859
zu Busenbach , Amt Ettlingen ,

3. Bauschlosser Paul Eduard Alvin
Müller , geboren 16 . Juli 1859
zu Neu - Trebbin , Kreis Ober-
Barnim , Preußen ,

4 . Landwirth Friedrich Erb , geboren
1 . März 1859 zu Wiehre , Amt
Freiburg ,

5 . Kellner Gottlieb Friedrich Feil ,
geboren 13. Oktober 1859 zu Hei¬
delberg ,

Alle zuletzt in KaAsruhe wohnhaft,
werden beschuldigt , als geübte Ersatz¬
reservisten , und zwar Ziffer 1, 2 und
3 ohne Erlaubmß ausgewandert zu
sein, Ziffer 4 und 5 ausgewandert zu
sein, ohne von der bevorstehende» Aus¬
wanderung der Militärbehörde Anzeige
erstattet zu haben ,

Uebertretung gegen 8 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs.

Dieselben werden auf Anordnung des
Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf

Samstag den 7. Juni 1890,
Vormittags 8 Uhr ,

vor das Großh . SchöffengerichtKarls -
>ruhe zur Hauptverhandlung geladen.
! Bei unentschuldiatemAusbleiben wer-
! den dieselben auf Grund der nach 8 472
l der Strafprozeßordnung von dem König¬
lichen Landwehrbezirks-Kommando zu

! Karlsruhe ausgestellten Erklärung ver-
! urtheilt werden .
! Karlsruhe , den 11 . April 1890 .
! Eisenträger ,
Gerichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichts.

D .278 . Nr . 88 . Buchen .

Bekanntmachung.
Das Lagerbuch der Gemarkung Bö -

digheim ist im Eoncept aufgestellt und
wirb mit Ermächtigung Großh . Ober¬
direktion des Wasser- und Straßen¬
baues gemäß Art . 12 der landesherr¬
lichen Berordnungvom 11 . September
1883 vom 28 . d . M . an während vier
Wochen zur Einsicht der bctheiligten
Grundeigenthümer in dem Rathhause
zu Bödigheim öffentlich aufgelegt.

Etwaige Einwendungen gegen die Be¬
schreibung der Liegenschaften und ihrer
Rechtsbeschaffenheitsind innerhalb obi¬
ger Frist dem Unterzeichneten mündlich
oder schriftlich vorzutragen .

Buchen, den 24 . April 1890.
Der Bezirksgeometer Schick .

D .277 . Müllheim .

Bekanntmachung.
Die Konzepte zu den Lagerbüchern

der Gemarkungen Neuentveg und Heu-
bron » , Amts Schönau , sind aufgestellt
und werden dieselben gemäß Art . 12 der
Allerhöchstkandesherrlichen Verordnung
vom 11 . September 1883 während vier
Wochen zur Einsicht der Güterbesitzer
auf dem Rathhause zu Neuenwcgöffent¬
lich aufgelegt.

Einwendungen gegen den Inhalt der
eingetragenen Beschreibungen der Lie¬
genschaften und ihrer Rechtsbeschaffen¬
heit sind innerhalb der gegebenen Frist
dem Unterzeichneten mündlichoder schrist¬
lich vorzutragen .

Müllheim , den 24 . April 1890 .
Fr^ W^ Me^er^ Bezirkŝ eomttL:
Holzversteigerung.

D .219. 2 . Nr . 584. Von Gr . B--
zirksforstei Freiburg werden mit un¬
verzinslicher Zahlungsfrist am Mitt¬
woch, 3V . April 18SV , Vormittags
II Uhr beginnend, im Gasthaus zum
Hirsch in St . Peter aus den Domä¬
nenwalddistriktenRänkewald , Scheues
Wald . Hinterer Hochwald u . Schafte «
versteigert: 91 tann . Stämme II — I" -
Kl . , IlV tann . SägklötzeI -, 269 H- Kl-,
129 Lattenklötze , 23 Deucheln und 11
Buchenklötze : 126 Ster meist fichtenes
Popierbolz : 354 Ster buch., 130 Ster
tann . Scheitholz , 94 Ster buch. ,
Ster tann . Prügelholz in je 2 Kl -, so¬
wie 9 Loose Abfallholz. Waldhüter
Dold in St . Peter zeigt das Holz aut
Verlangen vor.

Truck und Verlag der G . Braun ' schen Hofbuchdruckerri .
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